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trische	zwei-	und	dreiteilige	Formkonzepte,	die	auf	klassische	Sonatenkompositionen	vorverweisen.	Mit	
der	Aufgabenstellung,	musiktheoretische	Modelle	zu	validieren,	lässt	sich	zudem	die	Arbeitsweise	mu-
siktheoretischer	Forschung	veranschaulichen	(Annahme	von	Modellen	aufgrund	von	Vorwissen,	Über-
prüfung	der	Modelle	an	Musik,	Entwicklung	neuer	Modelle	im	Falle	ihrer	Unzulänglichkeit	usw.).	Zudem	
fördert	die	Aufforderung,	musiktheoretisches	Wissen	zu	überprüfen	und	gegebenenfalls	eigene	Defini-
tionen	zu	versuchen,	einen	schüleraktiven	Unterricht,	stärkt	die	Kritikfähigkeit	und	regt	zum	bewussten	
Hören	von	Musik	an.	Wird	dieser	Ansatz	des	praktischen	Umgangs	mit	Musiktheorie	für	den	Musikunter-
richt	gewählt,	ließen	sich	jedenfalls	musiktheoretisches	Denken	und	musikalisches	Hören	auf	eine	sehr	
sinnvolle	Art	 verbinden,	und	es	könnte	eine	Vorstellung	davon	vermittelt	werden,	dass	Musiktheorie	
mehr	sein	kann	als	Bassschlüssel	und	Quintenzirkel.

Kritik	 an	 dem	 Theorie-Praxis-Schema	 kommt	 nicht	 nur	 von	 dem	 Soziologen	 und	 Systemtheoretiker	 
Niklas	Luhmann,	sondern	auch	aus	der	Musikpsychologie.	Vieles	spricht	dafür,	dass	die	Unterscheidung	
zwischen	Theorie	und	Praxis	lediglich	dazu	dient,	zwei	verschiedene	Handlungsarten	voneinander	abzu-
grenzen	und	zwar	Reflexion bzw.	problemlösendes	Denken	von	anderen	Handlungsarten	wie	Tun, Hand-
lung	und	Kognition.	Aber	warum?

Der	Grund	wird	 in	neuerer	musikpsychologischer	Forschung	benannt:	Nur	die	Reflexion	erfordert	ein	
Unterbrechen	bestehenden	Handelns.	Man	kann	sehr	wohl	Geige	spielen,	auf	ein	Dirigat	schauen,	sein	
Spiel	minimal	verlangsamen	oder	beschleunigen,	mit	einem	Auge	auf	die	Wanduhr	schielen	und	daran	
denken,	wann	endlich	Pause	ist.	Das	alles	ist	gleichzeitig	möglich	oder	in	der	Sprache	der	Psychologie:	
Es	geschieht	 in	paralleler Reizverarbeitung.	Setzt	 jedoch	Reflexion	bzw.	problemlösendes	Denken	ein,	
lassen	sich	all	die	genannten	Dinge	nicht	mehr	gleichzeitig	ausführen.	Wird	einer	Schülerin	oder	einem	
Schüler	beispielsweise	eine	Frage	gestellt,	die	zur	Reflexion	zwingt,	ist	Schluss	mit	Musik	empfinden,	Mu-
sik	machen	oder	an	die	Pause	denken.	Dann	werden	andere	Handlungsweisen	erzwungen	(Nachdenken	
und	Antworten)	und	es	findet	–	in	der	Sprache	der	Psychologie	–	ein	Wechsel	von	paralleler	zu	serieller	
Reizverarbeitung	statt.	Erst	im	Anschluss	an	das	Nachdenken	und	Antworten	(wenn	sich	der	Lehrer	um-
gedreht	hat)	kann	man	wieder	auf	die	Uhr	schauen	und	sehnsüchtig	die	Pause	herbeisehnen.

Reflexion,	die	auf	Musiktheorie	und	musikalische	Analyse	zielt,	erzwingt	also	das	Unterbrechen	gewohn-
ter	Handlungen	wie	Musikhören,	Musikempfinden	oder	Musikmachen.	Der	Wechsel	von	einer	gewohn-
ten,	positiv	besetzten	Handlung	 zu	einer	ungewohnten	 ist	dabei	 für	 jeden	Menschen	–	nicht	nur	 für	
Schülerinnen	und	Schüler	und	nicht	nur	in	der	Schule	–	schwer	und	muss	geübt	werden,	damit	er	gelingt.	
Konsequent	wäre	es	daher,	nicht	ein	bestimmtes	musiktheoretisches	Faktum	zum	Gegenstand	musikthe-
oretischer	Reflexion	zu	erheben,	sondern	den	Moduswechsel	zur	musiktheoretischen	Reflexion	selbst	zu	
üben.	Dabei	ist	die	Reflexions-Problematik	keineswegs	ein	spezielles	Problem	der	Musiktheorie.	Immer,	
wenn	der	Wechsel	zur	Reflexion	erzwungen	wird,	können	als	Nebenwirkungen	Abwehrhaltungen	auf-
treten	und	zwar	unabhängig	davon,	ob	sich	die	Reflexion	auf	Musikmachen,	Musikfühlen,	Musiktheorie	
oder	etwas	anderes	bezieht	 (beispielsweise	auf	die	Unterhaltung	mit	der	Nachbarin	oder	dem	Nach-
barn).	Der	Übergang	zur	Reflexion	lässt	sich	zwar	versüßen,	indem	man	die	Ergebnisse	des	problemlö-
senden	Denkens	nicht	an	wahr	und	unwahr	misst	bzw.	die	Angst	vor	falschen	Antworten	aus	dem	Spiel	
nimmt.	Aber	auch	bei	der	Verbalisierung	des	eigenen	Gefühls	bzw.	von	Geschmacksurteilen	muss	der	
Wechsel	von	der	Empfindung	zur	Reflexion	stattfinden	(mit	den	bekannten	Begleiterscheinungen).	

Aus	den	genannten	Gründen	ist	es	letztendlich	auch	nicht	maßgeblich,	wann	musiktheoretische	Reflexion	
im	Unterricht	erfolgt	bzw.	ob	sie	am	Anfang	oder	am	Ende	einer	Unterrichtseinheit	geplant	wird.	Wichtig	
ist	nur,	wie	sie	unterrichtet	wird	(ob	als	Praxis	oder	als	Abfragegegenstand	bzw.	Disziplinierungsmittel).	
Bleibt	zu	hoffen,	dass	ein	Scheitern	spezifischer	Inhalte	zukünftig	auch	einem	mangelhaften	methodi-
schen	Vermögen	zugerechnet	wird	und	nicht	das	Misslingen	eines	methodisch	dürftigen	Unterrichts	als	
Legitimation	für	das	Zurückdrängen	bestimmter	Inhalte	missbraucht	wird.


